
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/12/21 89/16/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1992

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §12;

ErbStG §20;

Rechtssatz

Die - sei es zu Recht oder zu Unrecht - erfolgte Saldierung zur Verlassenschaft gehöriger Sparbücher durch einen

Dritten ändert nichts daran, daß die entsprechenden Guthaben erbschaftsteuerlich den Erben zuzurechnen sind.
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